
ALLGEMEINE HAFTPFLICHT - Belegschäden - AH2433.16

Der Versicherungsschutz bezieht sich auch auf Schadenersatzverpflichtungen aus Schäden an
fremden zu belegenden Tieren. Art. 7 Punkt 10 der dem Vertrag zugrunde liegenden AHVB findet
keine Anwendung.
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